
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/5/25 2000/15/0185
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.2004

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184;

Rechtssatz

Ein Rechtssatz dahingehend, es dürfe nur geschätzt werden, wenn die 10 %-Grenze (Kalkulationsdi<erenz von

Gesamtumsatz) überschritten sei, lässt sich der Judikatur nicht entnehmen.
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